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001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §983;

BAO §167 Abs2;

BAO §21;

BAO §22;

BAO §23;

EStG 1988 §27 Abs1 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein Darlehensvertrag als Realkontrakt kommt erst mit der Übergabe der Darlehensvaluta in der Weise zustande, daß

der Darlehensnehmer darüber willkürlich verfügen kann. Dabei stellt die Rückzahlungsverp ichtung einen

wesentlichen Bestandteil des Darlehensvertrages dar. Ein Darlehensvertrag hat jeweils eine konkrete Darlehensvaluta

zum Gegenstand (Hinweis E 14.4.1993, 91/13/0194).

Schlagworte

Rechtsgrundsätze Allgemein Anwendbarkeit zivilrechtlicher Bestimmungen Verträge und Vereinbarungen im

öffentlichen Recht VwRallg6/1
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